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Wochenkalender: 14. Februar, Titus, Val.; Montag, 15. Siegfried; Dienstag, 16. Juliana; Mittwoch,
17. Emilia; Donnerstag, 18. Simeon; Freitag, 19. Konrad; Samstag, 20. Paula.

Vieh= und Krämermärkte in Dornbirn im Jahre 1937. 9. März, 30. März, 13. April, 27. April,
18. Mai, 21. September, 5. Oktober, 19. Oktober, 16. November, 6. Dezember.

Mückenbekämpfung.
Kundmachungen

Ueber Beschluß des Stadtrates wird die Bekämpfung
der Mücken so wie in den letzen Jahren wieder durch
Bespritzung mit einer Lösung von Insektizid durchgeführt.Das Anbringen von Reklametafeln

Das Stadtbauamt wird nächste Woche mit der Ar¬für geschäftliche Unternehmungen usw. außerhalb der
beit beginnen und zunächst die Kanäle und die Keller¬

Geschäftsgebäude auf geschäftsfremden Grundstücken oder
räume der städt. Gebäude absprengen. Die Hausbesitzer

Gebäuden nimmt immer mehr zu und es hat dadurch
werden eingeladen, im eigenen und im Interesse des

die Verunstaltung des Straßen= und Landschaftsbildes
Fremdenverkehres sich dieser Aktion anzuschließen.

in untragbarer Weise schon eingesetzt. Auf Grund des
Ueber Wunsch besorgt das Stadtbauamt die Durch¬Stadtratbeschlusses vom 12. Jänner 1937 wird im Sinne

führung bei Privaten. Die Kosten sind gering. Auf dieder Landesbauordnung und in Anlehnung an die für
Fläche berechnet stellt sich der Preis der einmaligen Be¬Dornbirn zurecht bestehenden Plakatierungsvorschrift

sprengung für den Quadratmeter Grundfläche auf etwafolgendes angeordnet:
zwei Groschen. Bei Räumen mit über normaler HöheDas Vorhaben, außerhalb des eigenen Ge¬
oder Hindernissen erfolgt die Berechnung nach Zeitaufwand.schäftes auf geschäftsfremden Grundstücken oder

Anmeldungen hiezu nimmt das Stadtbauamt inGebäuden Reklametafeln anzubringen ist künf¬
der kommenden Woche entgegen. Die ausführenden Or¬tig im Rathaus Zimmer Nr. 7, schriftlich an¬
gane werden beauftragt in den zentral gelegenen Stra¬zumelden und darf sonach ohne Zustimmung
ßen von Haus zu Haus zur Teilnahme an dieser Aktiondes Stadtrates nicht durchgeführt werden.

einzuladen, damit auch bei dieser Mückenbekämpfung einVon jetzt an eigenmächtig angebrachte Tafeln
733möglichst großer Erfolg erzielt werden kann.werden durch Gemeindeorgane entfernt.

Die bereits bestehenden derartigen Reklame¬2. Dornbirn, am 10. Feber 1937. Der Bürgermeister.
tafeln sind in derselben Rathauskanzlei mit
näherer Beschreibung schriftlich bekannt zu
geben, damit dieselben in Vormerk genommen Forsttagsatzung 1937.und hinsichtlich ihrer Zulässigkeit nachgeprüft
werden können. Die Anmeldung hat bis läng¬ Die diesjährige Forsttagsatzung findet am Montag,
stens Ende Februar 1937 zu erfolgen.

den 15. Februar 1937, um ½9 Uhr im Rathause,Bei Nichtbefolgung dieser Anordnung haben die Be¬
Zimmer Nr. 11/1, statt.chuldigten eine Ordnungsstrafe und allenfalls die Ent¬

zufernung der unbefugt angebrachten Reklametafeln Anmeldungen werden bei der Forsttagssatzung nicht
716 mehr entgegengenommen, doch steht es jenen Bezugs¬gewärtigen.

werbern, welche Anmeldungen im Sinne des Landes¬Dornbirn, am 28. 1. 1937. Der Bürgermeister.


